
 Sportfreunde Neuseenland e.V. 
 
 
 

Beitragsordnung (gültig ab dem 16.09.2009):  

 

 

1. Die Aufnahmegebühr beträgt 10,00 Euro und ist vorab in bar zu entrichten. Bei der 

Wiederaufnahme ehemaliger Mitglieder wird diese nicht fällig. 

 

2. Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 50,00 Euro jährlich, ermäßigt 25,00 Euro (Schüler, 

Studenten, Azubis, Rentner, Arbeitslose), wird halbjährlich (01.01. und 01.07.) sowie bei 

Neuaufnahme bis zum Ende des laufenden Halbjahres fällig. 

 

3. Auf schriftlichen Antrag an den Vorstand ist die Bezahlung pro Quartal (01.01., 01.04., 

01.07., 01.10.) möglich. 

 

4. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist zum jeweiligen Ende des Geschäftsjahres möglich 

und bedarf der Schriftform. 

 

5. Für Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist die 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten unter den betreffenden Dokumenten 

notwendig.  


